
 
Fraktion im Rat der Stadt Geilenkirchen 

 

 

Geilenkirchen, den 17.10.2019 
Bürgerliste, Christian Kravanja, Walderych 27a, 52511 Geilenkirchen  

 
Stadt Geilenkirchen 

Herrn Bürgermeister Schmitz 

Markt 9 

52511 Geilenkirchen 

 

 

 

Anfrage: Parksituation Nirm 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

die Bürgerliste stellt die folgende Anfrage mit der Bitte, diese in der nächsten Sitzung des 

Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung am 14.11.2019 unter dem 

Tagesordnungspunkt Anfragen im öffentlichen Teil zu beantworten. 

 

Situationsbeschreibung: 

 

Im Ortskern Nirm auf der L42 wird von Anwohnern die Parkregelung auf der Straße 

bemängelt. Grundsätzlich ist hier ein Parken am Straßenrand zugelassen, jedoch bringt die 

geringe Straßenbreite einige Probleme diesbezüglich mit sich.  

Insbesondere wird von den Anwohnern bemängelt, dass es ihnen oftmals unmöglich ist, von 

ihren Grundstücksein- und –ausfahrten auf die Straße einzubiegen, wenn gegenüber ihrer 

Einfahrt ein Fahrzeug geparkt wird.  

Die in § 12 Absatz 3 der Straßenverkehrsordnung getroffene Regelung, wonach das Parken 

bei schmalen Fahrbahnen gegenüber von Grundtsücksein- und –ausfahrten unzulässig ist, 

wird dabei ignoriert. Offenbar ist dies relativ häufig der Fall, so dass von den Anwohnern die 

genannte Problematik als drängendes Problem wahrgenommen wird. 

 

Abhilfe könnte geschaffen werden, indem auf der Straße Parktaschen eingezeichnet würden, 

und dann eine Regelung getroffen würde, wonach das Halten oder Parken nur innerhalb 

dieser Parktaschen zulässig wäre.  

 

 

 



  § 12 Absatz 3 Straßenverkehrsordnung (StVO) 

 

Fragen: 

1. Ist der Verwaltung diese Problematik bekannt und wie beabsichtig die Verwaltung, hier für 

Abhilfe zu schaffen? 

2. Hält die Verwaltung es für möglich, die beschriebene Parkregelung mit eingezeichneten 

Parktaschen umzusetzen? 

 

Mit freundlichen Grüßen  
 

 

 

 

 

Kravanja 

 

 

 

 

 


